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Ansprechpartner: MR Keisinger / ORR'in Danewitz / ROI'in Brandt Datum:  26.10.2010 

Telefon: 1865 / 1181 / 2793 

Entwurf 
  

Stichwort: Elektronische Rechnungsstellung 
(BMF, Umsetzung des Arbeitsauftrags aus dem Koalitionsvertrag - Zei-
le 223) 

Zu Artikel ... Nummer ... Buchstabe ... (§ 14 Abs. 1 UStG, § 14 Abs. 3 UStG, § 27 
Abs. 17 UStG, § 27b Abs. 2 UStG) 

I. Änderung 

Artikel 1 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 3. August 2010 
(BGBl. I S. 1112) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonsti-
ge Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäfts-
verkehr bezeichnet wird. Die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unver-
sehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit müssen während der Dauer der Auf-
bewahrungsfrist gewährleistet werden. Echtheit der Herkunft bedeutet die Si-
cherheit der Identität des Rechnungsausstellers. Unversehrtheit des Inhalts be-
deutet, dass die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben nicht geändert 
wurden. Rechnungen sind auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung des 
Empfängers elektronisch zu übermitteln. Eine elektronische Rechnung ist eine 
Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird.“ 
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b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Unbeschadet anderer zulässiger Verfahren gelten bei einer elektroni-
schen Rechnung die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts als 
gewährleistet durch  

1. eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische 
Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Signaturgesetz vom 16. Mai 
2001 (BGBl. I S. 876), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2001 
(BGBl. I S. 876) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder 

2. elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfehlung 
94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen As-
pekte des elektronischen Datenaustauschs (ABl. EG Nr. L 338 S. 98), wenn 
in der Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren 
vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Da-
ten gewährleisten. 

2. Dem § 27 wird folgender Absatz 17 angefügt: 

„(17) § 14 Absatz 1 und 3 sind in der ab 1. Juli 2011 geltenden Fassung auf alle 
Rechnungen über Umsätze anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt 
werden.“ 

3. Dem § 27b Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Wurden die in Satz 1 genannten Unterlagen mit Hilfe eines Datenverarbeitungssys-
tems erstellt, können die mit der Umsatzsteuer-Nachschau betrauten Amtsträger auf 
Verlangen die gespeicherten Daten einsehen und das Datenverarbeitungssystem 
nutzen. Dies gilt auch für elektronische Rechnungen nach § 14 Absatz 1 Satz 6.“ 

II. Begründung 

Zu Artikel 1 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 

Zu Nummer 1 

§ 14 

Die bisherige Regelung des § 14 Absatz 3 UStG sieht für auf elektronischem Weg über-
mittelte Rechnungen hohe technische Anforderungen vor. 

Durch die Neufassung des § 14 Absatz 1 und 3 UStG werden diese Anforderungen an 
eine elektronische Rechnung für die Belange der Umsatzsteuer deutlich reduziert und ein 
wichtiger Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet. Bereits der Koalitionsvertrag vom 
26. Oktober 2009 enthält die Vorgabe, dass die elektronische Rechnungsstellung auf 
möglichst unbürokratische Weise ermöglicht werden soll. Die Änderungen nutzen vorhan-
dene Spielräume des derzeit geltenden Unionsrechts aus, um die Anforderung an die e-
lektronische Rechnung zu reduzieren. Im Übrigen entsprechen die Änderungen auch den 
aktuellen Bestrebungen auf unionsrechtlicher Ebene. Am 13. Juli 2010 wurde die Richtli-
nie 2010/45/EU des Rates zu den Rechnungsstellungsvorschriften verabschiedet, die 
zum 1. Januar 2013 in nationales Recht umzusetzen ist. Hiernach sind ab dem 1. Januar 
2013 zwingend Papier- und elektronische Rechnungen gleich zu behandeln.  

Zu Buchstabe a 

jb
Hervorheben

jb
Hervorheben
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Absatz 1 

Die Neufassung des § 14 Absatz 1 UStG dient der umsatzsteuerlichen Gleichstellung von 
Papier- und elektronischen Rechnungen. § 14 Absatz 1 Satz 6 UStG definiert eine elekt-
ronische Rechnung als eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt 
und empfangen wird. Hierunter fallen Rechnungen, die per E-Mail, im EDI-Verfahren, als 
PDF- oder Textdatei, per Computer-Telefax oder Fax-Server (nicht aber Standard-
Telefax) oder im Wege des Datenträgeraustauschs übermittelt werden.  

Die Gleichstellung führt zu keiner Erhöhung der Anforderungen an Papierrechnungen. Bei 
Papierrechnungen sind bereits nach den bestehenden Grundsätzen der ordnungsmäßi-
gen Buchführung die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Les-
barkeit zu gewährleisten. Die Regelungen in § 14 Absatz 1 Satz 2 bis 4 UStG haben in-
soweit lediglich deklaratorischen Charakter.  

Sowohl der Rechnungsaussteller als auch der Rechnungsempfänger müssen während 
der jeweils für sie geltenden Dauer der Aufbewahrungsfrist nach § 14b UStG die Echtheit 
der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit gewähr-
leisten. Unter Echtheit der Herkunft ist die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstel-
lers (leistender Unternehmer oder Leistungsempfänger in dem Fall der Gutschrift oder 
Dritter, sofern sich der leistende Unternehmer oder der Leistungsempfänger in dem Fall 
der Gutschrift eines Dritten zur Rechnungsstellung bedient) zu verstehen. Unversehrtheit 
des Inhalts liegt vor, wenn die nach dem Umsatzsteuergesetz erforderlichen Angaben 
nicht geändert wurden. 

Den unionsrechtlichen Vorgaben in Artikel 233 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a und b und 
Absatz 2 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. EU 2006 Nr. L 347 S. 1) - Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie - entsprechend sah bisher § 14 Absatz 3 UStG für auf elektronischem 
Weg übermittelte Rechnungen vor, dass die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit 
des Inhalts durch eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektroni-
sche Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Signaturgesetz (bisher § 14 Absatz 3 
Nummer 1 UStG) oder durch elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der 
Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen As-
pekte des elektronischen Datenaustausches (bisher § 14 Absatz 3 Nummer 2 UStG) ge-
währleistet sein mussten.  

Artikel 233 Absatz 1 Satz 2 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie räumt den Mitgliedstaaten 
jedoch ebenfalls die Möglichkeit ein, auch andere elektronische Rechnungen anzuerken-
nen. Von dieser Option wird nunmehr Gebrauch gemacht.  

Das Erfordernis der Echtheit der Herkunft und der Unversehrtheit des Inhalts bleiben als 
abstrakte Voraussetzungen für die umsatzsteuerliche Anerkennung von elektronischen 
Rechnungen bestehen; jedoch werden die sonstigen Vorgaben für elektronische Rech-
nungen aufgegeben. Somit sind keine technischen Verfahren mehr vorgegeben, die die 
Unternehmen verwenden müssen. Die Regelung ist technologieneutral ausgestaltet. Dies 
entspricht bereits Artikel 233 Absatz 1 Unterabsatz 2 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie in 
der Fassung der Richtlinie 2010/45/EU des Rates zu den Rechnungsstellungsvorschriften 
vom 13. Juli 2010. Hiernach ist der Unternehmer bei Papier- und elektronischen Rech-
nungen frei darin, innerbetriebliche (Kontroll-)Verfahren festzulegen, die einen verlässli-
chen Prüfpfad zwischen der Rechnung und der dieser zugrunde liegenden Leistung 
schaffen und somit die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Les-
barkeit der Rechnung gewährleisten. Es kann insbesondere auf die Verfahren zurückge-
griffen werden, die der Unternehmer aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen zum Ab-
gleich der Rechnung mit der Zahlung einsetzt. 
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Bei Eingang einer elektronischen Rechnung hat der Leistungsempfänger sich in der glei-
chen Weise wie bei einer Papierrechnung von der Echtheit der Herkunft und der Unver-
sehrtheit des Inhalts der Rechnung zu überzeugen. Er hat die in der Rechnung enthalte-
nen Angaben auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Für die Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für den Vorsteuerabzug (z. B. ordnungsgemäße Rechnung, 
Leistungsbezug für sein Unternehmen, Höhe der gesetzlich geschuldeten Steuer) trägt 
der Unternehmer die Feststellungslast.  

Auch bei elektronischen Rechnungen sind § 147 AO, die Grundsätze ordnungsmäßiger 
DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) und die Grundsätze zum Datenzugriff und 
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) zu beachten. Danach hat die Speicherung 
der Inhalts- und Formatierungsdaten der elektronischen Rechnung auf einem Datenträger 
zu erfolgen, der Änderungen nicht mehr zulässt. Der Originalzustand der übermittelten 
Daten muss erkennbar sein. Dies entspricht der derzeitigen Verwaltungsanweisung zur 
elektronischen Archivierung von Rechnungen nach § 14b UStG und steht im Einklang mit 
Unionsrecht, da Artikel 247 Absatz 2 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie den Mitgliedstaaten 
das Recht einräumt vorzuschreiben, dass Rechnungen in Originalform aufzuwahren sind. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 2 

Nach den bisherigen Regelungen in § 14 Absatz 3 Nummer 1 und 2 UStG wurden auf 
elektronischem Weg übermittelte Rechnungen für umsatzsteuerliche Zwecke nur aner-
kannt, wenn die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts durch eine quali-
fizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische Signatur mit Anbieter-
Akkreditierung nach dem Signaturgesetz oder durch elektronischen Datenaustausch (EDI) 
nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über 
die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches gewährleistet wurden. 

Diese bisher sehr hohen Anforderungen werden durch die Neufassung des § 14 Absatz 1 
und 3 UStG aufgehoben. Elektronische Rechnungen im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 6 
UStG sind unter den in § 14 Absatz 1 Satz 2 bis 4 UStG genannten Voraussetzungen 
anzuerkennen. 

Die Neufassung des § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG nennt als Beispiele von 
Technologien, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts bei einer 
elektronischen Rechnung gewährleisten, zum einen die qualifizierte elektronische Signa-
tur oder die qualifizierte elektronische Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Sig-
naturgesetz und zum anderen den elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 
der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen 
Aspekte des elektronischen Datenaustauschs (ABl. EG Nr. L 338 S. 98), wenn in der Ver-
einbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, die die 
Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Daten gewährleisten. Dies entspricht 
bereits Artikel 233 Absatz 2 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie in der Fassung der Richtlinie 
2010/45/EU des Rates zu den Rechnungsstellungsvorschriften vom 13. Juli 2010. Hierbei 
handelt es sich um ein Angebot an Unternehmer, die an den bisher gebräuchlichen Ver-
fahren festhalten wollen. Sie können weiterhin die ihnen bekannten Verfahren anwenden. 
Die Regelung stellt darüber hinaus sicher, dass elektronische Rechnungen, die auf diesen 
Verfahren basieren, unionsweit für Zwecke des Vorsteuerabzugs grundsätzlich anzuer-
kennen sind. Die Gewährleistung der Unversehrtheit des Inhalts setzt natürlich voraus, 
dass die nach dem Gesetz erforderlichen Angaben nicht geändert wurden. Neben den in 
§ 14 Absatz 3 Nummer 1 und 2 UStG genannten Verfahren kommen aber auch andere 
Verfahren zur Sicherstellung der Echtheit der Herkunft und der Unversehrtheit des Inhalts 
elektronischer Rechnungen in Betracht. 

Zu Nummer 2 

jb
Hervorheben
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Hervorheben
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§ 27 Absatz 17 - neu - 

Die Änderungen in § 14 Absatz 1 und 3 UStG sind erstmals auf Rechnungen anzuwen-
den, die nach dem 30. Juni 2011 ausgestellt werden, sofern die zugrunde liegenden Um-
sätze nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt werden. 

Zu Nummer 3 

§ 27b Absatz 2 Satz 2 und 3 - neu - 

Die Reduzierung der Anforderungen an eine elektronische Rechnung und der damit ein-
hergehende Bürokratieabbau für die Unternehmen kann nicht einseitig zu Lasten einer 
effektiven Steuerbetrugsbekämpfung gehen und zu Risiken für die Haushalte von Bund 
und Ländern führen.  

Die Herabsetzung der Anforderungen an elektronische Rechnungen durch die Neufas-
sung des § 14 Absatz 1 und 3 UStG bedarf daher zwangsläufig einer Ergänzung des 
§ 27b UStG, um auch weiterhin eine effektive Umsatzsteuerkontrolle sicherzustellen.  

Mit der vorgeschlagenen Änderung wird geregelt, dass im Rahmen einer Umsatzsteuer-
Nachschau auch elektronisch gespeicherte Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, 
andere Urkunden und elektronische Rechnungen im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 6 
UStG auf Verlangen durch den die Umsatzsteuer-Nachschau durchführenden Amtsträger 
eingesehen werden können. Soweit dies für die Feststellung von Sachverhalten, die für 
die Besteuerung erheblich sein können, erforderlich ist, hat der die Umsatzsteuer-
Nachschau durchführende Amtsträger das Recht, die eingesetzten Datenverarbeitungs-
systeme zu nutzen. 

III. Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 

Die o. a. Änderungen werden zum 1. Juli 2011 Inkrafttreten. 

IV. Finanzielle Auswirkungen  

Keine. 

V. Vollzugsaufwand in der Verwaltung 

Steuerverwaltung der Länder: 

Keine Änderung des Personalbedarfs. 

VI. Bürokratiekosten 

Es werden drei Informationspflichten für Unternehmen geändert: 

Nettoentlastung g: rd. 3,5 Mrd. Euro 

Häufigkeit / Periodizität:  1 

jb
Hervorheben
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Fallzahl: unterschiedlich je Informationspflicht 


